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Artikel 1

Das Friedhofs- und Bestattungsgesetz
vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 338), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Februar
2013 (GVBl. S. 42), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Nach der Angabe zu § 6 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 6a Verbot von Grabsteinen
aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit“

b) Die Angaben zu den §§ 10 bis 12
werden wie folgt gefasst:

„§ 10 Leichenschau

§ 11 Mitteilungspflichten bei
einem nicht natürlichen
Tod

§ 12 Schutzmaßnahmen bei
Ansteckungsgefahr“

c) Nach der Angabe zu § 28 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 28a Ermächtigung zum 
Erlass von 
Rechtsverordnungen“

d) Nach der Angabe zu § 29 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„Dritter Abschnitt

Datenübermittlung

§ 29a Übermittlung von 
Sterbefalldaten

§ 29b Übermittlung bei 
berechtigtem Interesse
und zu wissenschaftli-
cher Forschung“

e) Die Wörter „Dritter Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten“ werden durch „Vierter Ab-
schnitt Übergangs- und Schluss-
vorschriften“ ersetzt.

f) Die Angaben zu den Anlagen wer-
den wie folgt gefasst:

„Anlage 1 (aufgehoben)

Anlage 2 (aufgehoben)

Anlage 3 (aufgehoben)

Anlage 4 (aufgehoben)

Anlage 5 (aufgehoben)

Anlage 6 (aufgehoben)“

2. In § 2 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 786),“ gestrichen.

2a. In § 3 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Mitglieder“ die Wörter „und deren
Angehörigen“ eingefügt.

3. Dem § 6 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Nach Ablauf der Ruhefrist
aufgefundene Gebeine (Überreste
von Verstorbenen) und Urnen mit
Aschen Verstorbener sind in geeigne-
ter Weise innerhalb des Friedhofs zu
bestatten.“

4. Nach § 6 wird der folgende § 6a ein-
gefügt:

„§ 6a

Verbot von Grabsteinen aus
ausbeuterischer Kinderarbeit

(1) Der Friedhofsträger kann durch
Satzung bestimmen, dass Grabsteine
und Grabeinfassungen aus Naturstein
nur aufgestellt werden dürfen, wenn
sie nachweislich ohne schlimmste
Formen von Kinderarbeit im Sinne
von Art. 3 des Übereinkommens 
Nr. 182 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation vom 17. Juni 1999 über das
Verbot und unverzügliche Maßnah-
men zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001
II S. 1291) hergestellt worden sind.
Herstellung im Sinne dieser Vorschrift
umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte
von der Gewinnung des Natursteins
bis zum Endprodukt.

(2) Der Nachweis im Sinne von
Abs. 1 Satz 1 kann erbracht werden
durch

1. eine lückenlose Dokumentation,
aus der sich ergibt, dass die Grab-
steine oder Grabeinfassungen aus
Naturstein ausschließlich in Mit-
gliedstaaten der Europäischen
Union, weiteren Vertragsstaaten
des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz hergestellt worden sind,
oder

2. die schriftliche Erklärung einer
Organisation, in der diese versi-
chert, dass

a) die Herstellung ohne
schlimmste Formen von Kin-
derarbeit erfolgt ist,

b) dies durch sachkundige und
unabhängige Kontrolleure re-
gelmäßig und unangemeldet
vor Ort überprüft wird und

c) sie selbst weder unmittelbar
noch mittelbar an der Herstel-
lung oder am Handel beteiligt
ist, oder
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3. soweit die Vorlage eines Nachwei-
ses nach Nr. 1 und 2 unzumutbar
ist, die schriftliche Erklärung des
Letztveräußerers, in der dieser

a) versichert, dass ihm keine
Anhaltspunkte dafür bekannt
sind, dass die verwendeten
Grabsteine oder Grabeinfas-
sungen aus Naturstein unter
schlimmsten Formen von Kin-
derarbeit hergestellt worden
sind, und

b) darlegt, welche Maßnahmen
von ihm ergriffen wurden, um
die Verwendung von nach
Abs. 1 verbotenen Grabstei-
nen und Grabeinfassungen zu
vermeiden.

(3) Eines Nachweises im Sinne des
Abs. 1 Satz 1 bedarf es nicht, wenn
der Letztveräußerer glaubhaft macht,
dass die Grabsteine oder Grabeinfas-
sungen aus Naturstein oder deren
Rohmaterial vor dem 1. März 2019 in
das Bundesgebiet eingeführt wur-
den.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird 
Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Leiche im Sinne dieses Ge-
setzes ist der Körper eines Men-
schen,

1. der sichere Zeichen des Todes
(Totenstarre, Totenflecken,
Fäulniserscheinungen) auf-
weist oder bei dem mit dem
Leben unvereinbare Verlet-
zungen oder der Hirntod fest-
gestellt werden und

2. bei dem der körperliche Zu-
sammenhang durch den Ver-
wesungsprozess noch nicht
völlig aufgehoben ist.

Leiche im Sinne dieses Gesetzes
ist auch der Körper eines

1. neugeborenen Kindes, bei
dem nach der Scheidung vom
Mutterleib entweder das Herz
geschlagen oder die Nabel-
schnur pulsiert oder die na-
türliche Lungenatmung ein-
gesetzt hatte, oder

2. tot geborenen Kindes, das mit
einem Geburtsgewicht von
mindestens 500 Gramm oder
nach der 24. Schwanger-
schaftswoche geboren wurde.

Leblose Teile eines menschlichen
Körpers gelten als einer Leiche zu-
gehörig, wenn ohne sie ein Wei-
terleben des Individuums unmög-
lich wäre.“

6. Die §§ 10 bis 12 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 10

Leichenschau

(1) Vor der Bestattung muss eine
Leichenschau durchgeführt werden
(Erste Leichenschau). Leichenschau
ist die durch eine Ärztin oder einen
Arzt durchzuführende Untersuchung
der verstorbenen Person zum Zwecke
der Feststellung

1. des Todes,

2. des Todeszeitpunktes oder, falls
dies nicht möglich ist, des Todes-
zeitraums oder des Auffindungs-
zeitpunktes der Leiche,

3. der wahrscheinlichen Todesursa-
che und

4. der Todesart (natürlicher Tod,
nicht natürlicher Tod oder unge-
klärt).

(2) Die Leichenschau ist unverzüg-
lich vorzunehmen.

(3) Die vollständig entkleidete Lei-
che ist sorgfältig zu untersuchen; es
sind dabei alle Körperregionen, ein-
schließlich der Körperöffnungen, der
Augenbindehäute, des Rückens und
der behaarten Kopfhaut, zu untersu-
chen. Die Bekleidung ist an der ver-
storbenen Person zu belassen, sobald
sich Anhaltspunkte für einen nicht
natürlichen Tod ergeben.

(4) Die Leichenschau ist an dem
Ort durchzuführen, an dem die ver-
storbene Person aufgefunden wurde;
die Leiche soll vor der Leichenschau
und während einer Unterbrechung
der Leichenschau nicht verlagert
werden. Dies gilt nicht, wenn die
Durchführung der Leichenschau an
diesem Ort nicht angemessen, nicht
zumutbar oder nicht möglich ist. Der
Ärztin oder dem Arzt, die oder der die
Leichenschau durchführt, ist das Be-
treten von Grundstücken und Räu-
men zur Durchführung der Leichen-
schau zu gestatten. Das Grundrecht
auf Unverletzlichkeit der Wohnung
(Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 8 der
Verfassung des Landes Hessen) wird
insoweit eingeschränkt.

(5) Zur Leichenschau verpflichtet
sind

1. auf Verlangen jede niedergelasse-
ne Ärztin und jeder niedergelasse-
ne Arzt und

2. Ärztinnen und Ärzte eines Kran-
kenhauses oder sonstigen Anstalt
für Sterbefälle in diesem Kranken-
haus oder in dieser Anstalt.

Nimmt keine Ärztin oder kein Arzt
nach Satz 1 die Leichenschau vor
oder fordert das Gericht, die Staats-
anwaltschaft oder eine Polizeidienst-
stelle zur Leichenschau auf, ist diese
von einer Ärztin oder einem Arzt des
für den Auffindungsort zuständigen
Gesundheitsamts durchzuführen.

(6) Sind Anhaltspunkte dafür vor-
handen, dass der Tod in ursächlichem
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Zusammenhang mit einer ärztlichen
Maßnahme eingetreten ist, darf die
Ärztin oder der Arzt, die oder der die-
se Maßnahme veranlasst oder durch-
geführt hat, die Leichenschau nicht
durchführen.

(7) Im Rettungsdienst eingesetzte
Notärztinnen und Notärzte sind wäh-
rend ihres Einsatzes nicht zur Vor-
nahme der Leichenschau verpflichtet.
Sie haben jedoch den Tod festzustel-
len und eine vorläufige Todesbe-
scheinigung nach dem durch Rechts-
verordnung nach § 28a festgelegten
Vordruckmuster auszustellen sowie
unter den Voraussetzungen des § 11
eine Unterrichtung der Polizei oder
der Staatsanwaltschaft zu veranlas-
sen.

(8) Über die Leichenschau ist ein
Leichenschauschein nach dem durch
Rechtsverordnung nach § 28a festge-
legten Vordruckmuster auszustellen;
die Ausstellung darf erst erfolgen,
wenn der Tod festgestellt worden ist.
Der Leichenschauschein besteht aus
einem nicht vertraulichen und einem
vertraulichen Teil. Der vertrauliche
Teil umfasst einen selbstdurchschrei-
benden Vordrucksatz mit insgesamt
fünf Blättern, von denen eines für die
Ärztin oder den Arzt, eines für das
Statistische Landesamt, eines für den
Fall der Zweiten Leichenschau und
gegebenenfalls Obduktion sowie
zwei für das Gesundheitsamt be-
stimmt sind. Das Blatt für das Statisti-
sche Landesamt darf nicht die Namen
der verstorbenen Person und keine
Angaben darüber, durch wen diese
zuletzt behandelt wurde, enthalten.
Der Leichenschauschein ist verschlos-
sen einer nach § 13 sorgepflichtigen
Person auszuhändigen. Der Leichen-
schauschein ist dem für die Beurkun-
dung des Sterbefalls zuständigen
Standesamt vorzulegen; der vertrauli-
che Teil wird von dort jeweils an die
in Satz 2 und Abs. 9 Satz 2 genannten
Stellen, der nicht vertrauliche Teil
nach der Beurkundung des Sterbe-
falls an die Friedhofsverwaltung wei-
tergeleitet. In den Fällen des § 159
Abs. 1 der Strafprozessordnung darf
die Polizei, die Staatsanwaltschaft
oder die Amtsrichterin oder der Amts-
richter den Leichenschauschein öff-
nen.

(9) Ist eine Feuerbestattung beab-
sichtigt, sind Todesursache und To-
desart in einer weiteren Leichen-
schau (Zweite Leichenschau) zu über-
prüfen. Die Zweite Leichenschau ist
durch eine Ärztin oder einen Arzt ei-
nes öffentlichen rechtsmedizinischen
Instituts oder durch eine Ärztin oder
einen Arzt, die oder der von der Lei-
terin oder dem Leiter eines öffentli-
chen rechtsmedizinischen Instituts
beauftragt wurde, vorzunehmen. Ist
dieses nicht möglich, ist die Zweite
Leichenschau durch eine Ärztin oder
einen Arzt des für den Ort der Ein-
äscherung zuständigen Gesundheits-

amts vorzunehmen. Die Person, wel-
che die Erste Leichenschau durchge-
führt hat, darf nicht die Zweite Lei-
chenschau vornehmen. Über die
Zweite Leichenschau ist eine Be-
scheinigung nach dem durch Rechts-
verordnung nach § 28a festgelegten
Vordruckmuster auszustellen. Lassen
sich auch durch die Zweite Leichen-
schau Zweifel an der Todesart nicht
beseitigen, ist nach § 11 zu verfahren.

(10) Eine Zweite Leichenschau ist
auch durchzuführen, wenn die Leiche
an einen Ort außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland befördert werden
soll. Satz 1 gilt entsprechend im Fall
einer Überführung in andere Länder
der Bundesrepublik Deutschland zum
Zwecke der Einäscherung, sofern
dort eine Zweite Leichenschau im
Sinne des Abs. 9 nicht vorgeschrie-
ben ist.

(11) Angehörige, Hausgenossin-
nen und Hausgenossen, Personen,
die die verstorbene Person gepflegt
haben, Ärztinnen und Ärzte, die die
verstorbene Person behandelt haben,
und Personen, die beim Tod anwe-
send waren, sind auf Verlangen der
Ärztin oder des Arztes, die oder der
die Leichenschau durchführt, ver-
pflichtet, die erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen.

§ 11

Mitteilungspflichten bei 
einem nicht natürlichen Tod

(1) Ergeben sich vor oder bei der
Leichenschau nach § 10 Anhalts-
punkte dafür, dass der Tod durch

1. eine Selbsttötung,

2. einen Unfall oder

3. eine äußere Einwirkung, bei der
ein Verhalten dritter Personen ur-
sächlich gewesen sein kann,

eingetreten ist (nicht natürlicher Tod),
so ist unverzüglich die Polizei oder
die Staatsanwaltschaft zu benachrich-
tigen und darauf hinzuwirken, dass
bis zu deren Eintreffen keine Verän-
derungen an der Leiche und deren
Umgebung vorgenommen werden.

(2) Alle an der Leiche, an ihrer La-
ge oder am Auffindungsort vorge-
nommenen Veränderungen sind der
Polizei oder Staatsanwaltschaft mitzu-
teilen. Kann deren Eintreffen nicht
abgewartet werden, sind die einge-
tretenen und vorgenommenen Verän-
derungen sowie der Zustand der Lei-
che beim Verlassen des Auffindungs-
ortes zu dokumentieren; dies kann
auch elektronisch oder bildlich erfol-
gen.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entspre-
chend bei

1. ungeklärter Todesart,

2. einer unbekannten Person oder
wenn die Identität nicht sicher auf-
geklärt werden kann,
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3. einem Tod im amtlichen Gewahr-
sam,

4. einem Tod eines Kindes oder Ju-
gendlichen, wenn keine den Tod
zweifelsfrei erklärende Vorerkran-
kung vorliegt,

5. einem Tod mit fortgeschrittenen
Leichenveränderungen,

6. einem Tod, bei dem der begründe-
te Verdacht einer Fehlbehandlung
erhoben wird,

7. einem Tod im institutionellen oder
häuslichen Pflegebereich, ohne
dass den Tod zweifelsfrei erklären-
de Vorerkrankungen vorliegen,

8. Auffälligkeiten in Bezug auf den
Auffindungsort oder dessen Um-
gebung und

9. Hinweisen auf einen Tod durch
Giftstoffe, Drogen oder Medika-
mentenmissbrauch.

§ 12

Schutzmaßnahmen bei
Ansteckungsgefahr

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür,
dass die verstorbene Person im Zeit-
punkt ihres Todes mit einer nach § 6
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2615), genannten Krank-
heiten oder mit einer anderen ähnlich
schweren, übertragbaren Krankheit
infiziert war, hat die oder der die Lei-
chenschau durchführende Ärztin oder
Arzt

1. unverzüglich das örtliche Gesund-
heitsamt zu benachrichtigen,

2. die Leiche zu kennzeichnen und

3. die erforderlichen vorläufigen
Schutzmaßnahmen zu treffen.

(2) In den Fällen des § 10 Abs. 7
gilt für Notärztinnen und Notärzte
Abs. 1 entsprechend. Diese genügen
ihrer Benachrichtigungspflicht auch,
wenn sie diese über die Rettungsleit-
stelle veranlassen.“

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach der Angabe 
„§ 9“ die Angabe „Abs. 1“ einge-
fügt und die Angabe „§§ 10, 12“
durch „§ 10“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird die Angabe „6. Juli
2009 (BGBl. I S. 1696)“ durch 
„20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2787)“
ersetzt.

c) In Abs. 5 wird die Angabe „in der
Fassung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 635)“ gestrichen.

7a. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15

Beschaffenheit der Särge

Für die Aufbewahrung in einer
Leichenhalle und die Beförderung
der Leiche ist ein fester, gut abge-
dichteter Sarg zu benutzen. Für die
Beförderung einer Leiche kann auch
ein gut abgedichteter Transportsarg
oder Leichensack benutzt werden.
Bei der polizeilichen Bergung von
Leichen ist zudem ein spurensicherer
Transport zu gewährleisten.“

8. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird aufgehoben.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Sie gilt nicht für Leichen, die
einer Leichenöffnung unter-
zogen werden. Urnen sind in-
nerhalb von neun Wochen
nach der Einäscherung beizu-
setzen.“

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird die An-
gabe „§ 11“ durch „§ 12“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Fristen des Abs. 1 gel-
ten auch, wenn eine Angehörige
oder ein Angehöriger die Bestat-
tung eines tot geborenen Kindes,
das nicht unter die Regelung des 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 fällt, eines
Fötus oder eines Embryos veran-
lasst.“

9. In § 18 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„§ 11“ durch „§ 12“ ersetzt.

10. § 19 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In den Fällen des § 16 Abs. 3 ist
die Vorlage der in Abs. 1 genann-
ten Unterlagen nicht erforderlich.“

b) In Satz 2 wird das Wort „Sammel-
bestattung“ durch die Wörter „ge-
meinschaftliche Bestattung“ er-
setzt.

11. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Eine Feuerbestattung ist
erst zulässig, wenn folgende Un-
terlagen vorgelegt werden:

1. eine Bescheinigung über die
Zweite Leichenschau nach 
§ 10 Abs. 9 Satz 5 und

2. die amtliche Sterbeurkunde
oder eine Bescheinigung über
die Rückstellung der Beur-
kundung.“

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Nr. 2“
durch „Nr. 1“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„Das Behältnis darf an Ange-
hörige nicht ausgehändigt
werden.“
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bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt
gefasst:

„Ausnahmen von Satz 1 kön-
nen in besonderen Fällen vom
Regierungspräsidium Kassel
zugelassen werden.“

12. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „(Anla-
ge 5)“ durch „entsprechend dem
durch Rechtsverordnung nach 
§ 28a festgelegten Vordruckmus-
ter“ ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 2 wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„Er darf den Leichenpass ausstel-
len, wenn

1. die Bescheinigung über die
Zweite Leichenschau nach 
§ 10 Abs. 9,

2. in den Fällen des § 12 Abs. 1
die schriftliche Erklärung ei-
ner Ärztin oder eines Arztes
des Gesundheitsamtes, dass
der Beförderung keine ge-
sundheitlichen Bedenken ent-
gegenstehen,

3. die Unterlagen nach § 19 
Abs. 1 und

4. die schriftliche Erklärung des
Bestattungsunternehmers,
dass die Leiche entsprechend
§ 15 eingesargt ist und mit ei-
nem zur Leichenbeförderung
bestimmten Fahrzeug nach 
§ 25 befördert wird,

vorliegen. Bei ortsansässigen Be-
stattungsunternehmen, die ständig
mit der Durchführung betraut sind,
genügt eine allgemeine Erklärung
nach Satz 2 Nr. 4.“

13. In § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird die
Angabe „§ 11“ durch „§ 12“ ersetzt.

13a.Dem § 26 Abs. 2 wird folgender Satz
eingefügt:

„Für die Umbettung einer Urne be-
darf es abweichend von Satz 1 des
Einvernehmens mit dem Gesund-
heitsamt nicht.“

13b.Nach § 28 wird als § 28a eingefügt:

„§ 28a

Ermächtigung zum Erlass
von Rechtsverordnungen

Die für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister
wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Vordruckmuster nach § 10
Abs. 7 Satz 2, Abs. 8 Satz 1, Abs. 9
Satz 5 und § 22 Abs. 1 zu bestim-
men.“

14. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe
„Abs. 1 Satz 2“ durch „Abs. 4
Satz 1“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe
„Abs. 5“ durch „Abs. 11“ er-
setzt.

cc) In Nr. 3 wird die Angabe 
„§ 12 Abs. 4“ durch „§ 10
Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

dd) In Nr. 4 wird die Angabe 
„(§ 9)“ durch „nach § 9 
Abs. 1“ und die Angabe 
„(§§ 10, 12)“ durch „nach 
§ 10“ ersetzt.

ee) Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

„6. den Regelungen des 
§ 12, § 15, § 16 Abs. 1, 
§ 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1,
§ 20 Abs. 3 Satz 1 und 2,
§ 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1
und 3, § 25 Abs. 1 Satz 1
oder § 26 Abs. 1 zuwi-
derhandelt.“

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Be-
kanntmachung“ eingefügt und
wird die Angabe „22. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3416)“ durch 
„27. August 2017 (BGBl. I 
S. 3295)“ ersetzt.

15. Nach dem Zweiten Abschnitt wird als
Dritter Abschnitt eingefügt:

„Dritter Abschnitt

Datenübermittlung

§ 29a

Übermittlung von Sterbefalldaten

(1) Die Standesämter übermitteln
den Gesundheitsämtern folgende be-
urkundete Daten inländischer Sterbe-
fälle:

1. Name des Standesamts,

2. Sterberegisternummer,

3. Familienname,

4. Geburtsname,

5. Vornamen,

6. letzter Wohnsitz,

7. Geburtsdatum,

8. Geburtsort,

9. Geschlecht,

10.Todestag und -zeit oder Todeszeit-
raum und

11.Sterbeort (Straße, Hausnummer,
Ort, Kreis).

(2) Die Übermittlungen erfolgen
elektronisch, soweit die technischen
Voraussetzungen hierfür geschaffen
sind. Für die elektronische Übermitt-
lung der Daten gilt § 63 Abs. 3 und 4
der Personenstandsverordnung vom
22. November 2008 (BGBl. I S. 2263),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2522).

(3) Die Gesundheitsämter übermit-
teln dem Hessischen Statistischen
Landesamt mindestens monatlich un-
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ter Angabe der jeweiligen Sterbere-
gisternummer die Angaben zu den
Todesursachen und -umständen auf
den Leichenschauscheinen. Die Über-
mittlungen erfolgen elektronisch, so-
weit die technischen Voraussetzun-
gen hierfür geschaffen sind. Bei der
elektronischen Übermittlung ist ein
dem Stand der Technik entsprechen-
des Verschlüsselungsverfahren zu
verwenden; daneben hat die Daten-
übermittlung in der erforderlichen
Qualität nach Maßgabe der in der öf-
fentlichen Verwaltung verwendeten
offenen Standards zu erfolgen. Nach
Aufforderung des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes bessern die Ge-
sundheitsämter fehlerhaft erfasste
Angaben nach. Zur Qualitätssiche-
rung erfolgt neben der elektronischen
Datenübermittlung monatlich der
Versand des für das Hessische Statis-
tische Landesamt vorgesehenen Blat-
tes des Leichenschauscheins auf dem
Postweg.

§ 29b

Übermittlung bei berechtigtem 
Interesse und zu wissenschaftlicher

Forschung

Das Gesundheitsamt kann auf An-
trag im erforderlichen Umfang Aus-
künfte aus dem Leichenschauschein
erteilen, Einsicht gewähren oder Ab-
lichtungen davon aushändigen, wenn

1. die antragstellende Person ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft
macht und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass durch die Of-
fenlegung schutzwürdige Belange
der oder des Verstorbenen oder
der Hinterbliebenen beeinträchtigt
werden, oder

2. die antragstellende Person die An-
gaben für ein wissenschaftliches
Forschungsvorhaben benötigt und

a) die verstorbene oder die be-
stattungspflichtige Person der
Datenverarbeitung zuge-
stimmt hat oder

b) das öffentliche Interesse an
dem Forschungsvorhaben das
Geheimhaltungsinteresse der
oder des Verstorbenen und
der Angehörigen erheblich
überwiegt und der Zweck der
Forschung nicht auf andere
Weise oder nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand erreicht
werden kann

und unverzüglich nachdem es der
Forschungszweck gestattet, durch
Anonymisierung oder Pseudony-
misierung sichergestellt wird, dass
schutzwürdige Belange der oder
des Verstorbenen nicht beein-
trächtigt werden.“

16. In der bisherigen Überschrift zum
Dritten Abschnitt wird das Wort
„Dritter“ durch das Wort „Vierter“ er-
setzt.

17. In § 32 wird die Angabe „2020“
durch „2025“ ersetzt.

18. Die Anlagen 1 bis 6 werden aufgeho-
ben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2019 in
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Art. 1
Nr. 1 Buchst. c und Nr. 13b am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 23. August 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h
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